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 Ablaufschema bei Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung 

Wahrnehmen, Bewerten, Handeln 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermutete Gefährdung des Kindeswohls 

 

                     Informationen sammeln und bewerten /hauptamtliche, ehrenamtliche Mitarbeitende  

 

Gewichtige Anhaltspunkte für eine 

Gefährdung 

Anhaltspunkte  sind 

unbegründet 

Erstbewertung vornehmen, kollegiale Beratung,     

Leitung/Kinderschutzfachkraft einbeziehen 

Kontakt zu 

Personensorgeberechtigten und Kind 

aufnehmen 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 

Bei akuter 

Kindeswohlgefährdung 

erfolgt eine sofortige 

Meldung an das 

Jugendamt oder Polizei 

informieren 

Bei allen Schritten sind die 

Personensorgeberechtigten zu beteiligen! 

Ausnahme! Der Schutz des Kindes wird hierdurch 

gefährdet 

     Gesamtbewertung vornehmen 

Keine 

Gefährdung 

aber 

Hilfebedarf 

Keine 

Gefährdung 

kein  

Hilfebedarf 

Kontakt aufnehmen mit einer der Vertrauenspersonen im Kirchenkreis 

 


